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Verordnung zur weiteren Modernisierung des Strahlenschutzrechts - Länderbeteiligung v. 30.05.2018  
Artikel 18 – Änderung der AtSMV 

 
Bundesland: Mecklenburg-Vorpommern 
Ressort(s): IM M-V 
Datum: 16.07.2018 

 

Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent-
wurf  
[Art. 
/§/Begr.] 

Text des Bezugs im Entwurf Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ inhaltl./zum 
Erfüllungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwendung Angeregte Änderung 

1  Artikel 18, An-
lage 6, Nr. 2.1 
Kriterium N 
2.1.1  

Nicht zu melden sind: redaktionell In Analogie zu den Anlagen 4 und 5 und 
zur besseren Lesbarkeit sollten sich für 
alle Spiegelstriche  wiederholende Auf-
zählungen vor den Spiegelstrichen auf-
geführt werden  

Nicht zu melden sind Funktionsstö-
rungen, Schäden oder Ausfälle: 

2  Artikel 18, An-
lage 6, Nr. 2.1 
Kriterium N 
2.1.1 

 inhaltlich Das System der in den Betriebsvor-
schriften festgelegten Reparaturzeiten 
hat sich bewährt und sollte auch hierzu 
berücksichtigt werden 

Einfügen als ersten Spiegelstrich         
„-  in den sicherheitstechnisch wichti-
gen Systemen oder Einrichtungen, die 
in weniger als 24 Stunden oder inner-
halb der in den genehmigten Betriebs-
vorschriften festgelegten zulässigen 
Reparaturzeiten behoben werden, so-
fern die Funktion des Systems erhal-
ten bleibt,“ 

3  Artikel 18, An-
lage 6, Nr. 2.1 
Kriterium N 
2.1.1 erster 
Anstrich  

„-Funktionsstörungen, Schä-
den oder Ausfälle geringe-
ren Ausmaßes an einzelnen 
Komponenten des bautech-
nischen Brandschutzes so-
wie der Ausfall 

inhaltlich Die Anlage 6 befasst sich mit Einrichtun-
gen die eine Genehmigung zur Lage-
rung, Bearbeitung oder Verarbeitung 
radioaktiver Stoffe als radioaktive Ab-
fälle besitzen, also nicht nur mit reinen 
Abfalllagern. Daher sind hier auch Kom-
ponenten des anlagentechnischen 

Es  wird ein eigenständiger Punkt un-
ter 2.1 vorgeschlagen. 
Einfügen: 
 K r i t e r i u m N 2 . 1 . 3 
Ausfall von oder Schaden an einer Ein-
richtung des anlagentechnischen oder 
bautechnischen Brandschutzes. 
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Nr. 

Bezug im Ent-
wurf  
[Art. 
/§/Begr.] 
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Anmerkung/Kommentar/Einwendung Angeregte Änderung 

einzelner Komponenten der 
dezentralen Brandbekämp-
fungs- und Brandmeldeein-
richtungen 
oder.“ 

Brandschutzes zu betrachten. Die An-
lehnung an die Formulierungen der An-
lage 4 sind hier zielführender. 

Nicht zu melden sind Ausfälle von oder 
geringfügige Schäden an einzelnen Kom-
ponenten des anlagentechnischen oder 
bautechnischen Brandschutzes, durch die 
die Brandschutzfunktionen nicht unzuläs-
sig beeinträchtigt wurden. 
 
 
 Ersatzweise könnte auch der bishe-
rige erste Anstrich im Sinne der obi-
gen angeregten Änderung umformu-
liert werden.  

4  Artikel 18, An-
lage 6, Nr. 2.1 
Kriterium N 
2.1.1 zweiter 
Anstrich 

- Funktionsstörungen, Schä-
den oder Ausfälle in den si-
cherheitstechnisch 
wichtigen Systemen, für die 
genehmigte Ersatzmaßnah-
men vorgesehen sind, so-
fern das jeweilige Ereignis 
nicht nach Kriterium N 2.1.2 
zu melden 
ist.  

redaktionell Folgeänderung zu Nummer 1 bis 3 - in den sicherheitstechnisch 
wichtigen Systemen, für die geneh-
migte Ersatzmaßnahmen vorgesehen 
sind, sofern das jeweilige Ereignis 
nicht nach Kriterium N 2.1.2 zu mel-
den ist. 

5  Artikel 18, An-
lage 6, Nr. 2.2 
Kriterium N 
2.2.3 

Sonstige Vorkommnisse im 
Zusammenhang mit Konditi-
onierung, Handhabung, 
Transport und Lagerung ra-
dioaktiver Abfälle. 

inhaltlich Der Begriff „Sonstige Vorkommnisse“ ist 
zu unbestimmt und lässt zu viel Inter-
pretationsspielraum.  

Ersatzlos streichen  
 
Hilfsweise: 
 
Sonstige Vorkommnisse mit sicher-
heitstechnischer Bedeutung im Zu-
sammenhang mit Konditionierung, 
Handhabung, Transport und Lagerung 
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radioaktiver Abfälle, die nicht durch 
die übrigen Meldekriterien erfasst 
sind.  

6  Artikel 18, An-
lage 6, Nr. 3.1 
Kriterium S 
3.1.1 

Naturbedingte Einwirkun-
gen von außen (Sturm, Re-
gen, Schneefall, Frost, Blitz-
schlag, Hochwasser, Erdbe-
ben, Erdrutsch) oder zivilisa-
torische Einwirkungen von 
außen (Einwirkungen schäd-
licher Stoffe, Druckwellen, 
von außen übergreifende 
Brände, Bergschäden, Flug-
zeugabsturz), sodass ein Zu-
stand der Einrichtung einge-
treten ist, der sich gefahr-
bringend auf die Bevölke-
rung oder die Umgebung 
auswirkt 
oder dies zu besorgen ist. 

Inhaltlich  Die Anlage 6 befasst sich mit Einrichtun-
gen die eine Genehmigung zur Lage-
rung, Bearbeitung oder Verarbeitung 
radioaktiver Stoffe als radioaktive Ab-
fälle besitzen, also nicht nur mit reinen 
Abfalllagern. Die Anlehnung an die For-
mulierungen der Anlage 4 sind auch 
hier zielführender 

Einschub nach: …sodass ein Zustand 
der Einrichtung eingetreten 
ist,  
 
– bei dem das Schutzziel „Einschluss 
radioaktiver Stoffe“ oder das Schutz-
ziel „Begrenzung der 
Strahlenexposition“ verletzt wurde 
und 
 
weiter mit  
 
– 
der sich gefahrbringend auf die Be-
völkerung oder die Umgebung aus-
wirkt 
oder dies zu besorgen ist. 

7  Artikel 18, An-
lage 6, Nr. 3.1 
Kriterium E 
3.1.1 

Naturbedingte Einwirkun-
gen von außen (Sturm, Re-
gen, Schneefall, Frost, Blitz-
schlag, Hochwasser, Erdbe-
ben, Erdrutsch) oder zivilisa-
torische Einwirkungen von 
außen (Einwirkungen schäd-
licher Stoffe, Druckwellen, 
von außen übergreifenden 

inhaltlich Die Anlage 6 befasst sich mit Einrichtun-
gen die eine Genehmigung zur Lage-
rung, Bearbeitung oder Verarbeitung 
radioaktiver Stoffe als radioaktive Ab-
fälle besitzen, also nicht nur mit reinen 
Abfalllagern. Die Anlehnung an die For-
mulierungen der Anlage 4 sind auch 
hier zielführender 
 

Naturbedingte Einwirkungen von au-
ßen (Sturm, Regen, Schneefall, Frost, 
Blitzschlag, Hochwasser, Erdbeben, 
Erdrutsch) oder zivilisatorische Ein-
wirkungen von außen (Einwirkungen 
schädlicher Stoffe, Druckwellen, von 
außen übergreifende 
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Brände, Bergschäden, Flug-
zeugabsturz), sofern der 
Umgang mit radioaktiven 
Abfällen nur mit einer zu-
sätzlichen, bisher nicht in 
den Betriebsvorschriften 
festgelegten Maßnahme 
fortgeführt werden kann. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Brände, Bergschäden, Flugzeugab-
sturz), sodass ein Zustand der Einrich-
tung eingetreten ist, bei dem das 
Schutzziel „Einschluss radioaktiver 
Stoffe” oder das Schutzziel „Begrenzung 
der Strahlenexposition” v 
 
Oder  
 
Anstelle „der Umgang mit radioaktiven 
Abfällen“ 
 
Ersetzen durch 
 
„die Lagerung von radioaktiven Abfällen“  

8  Artikel 18, An-
lage 6, Nr. 3.2 

Kriterien S.3.2.1 und E.3.2.1 Inhaltlich  Auch hier ist die Anlehnung an Anlage 4 
angebracht. Ansonsten sind die Krite-
rien für Anlagen/Einrichtungen  die 
über einen reinen Lagerbetrieb hinaus-
gehen in der Praxsis nur schwer zu 
handhaben.   

Analog Nr. 6 und 7   
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